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Über das Forschungsprojekt 

Immer mehr Schüler*innen machen im Laufe ihrer Bildungsbiographie Erfah-

rungen in mehr als einem Land. Grenzüberschreitende Biographien sind vielfäl-

tig: Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche werden in die Schule aufgenom-

men. Andere verlassen die Schule wieder oder verbringen einen Teil ihrer Schul-

zeit im Ausland. Das kann geplant sein – wie im Fall eines Auslandsjahres oder der gemein-

samen Auswanderung mit der Familie; es kann eine Reaktion auf plötzliche Mobilitätserfor-

dernisse wie die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger sein; oder es kann dadurch be-

dingt sein, dass der Staat kein Bleiberecht gewährt. Was geschieht in Schulen in solchen Si-

tuationen, und was halten schulische Akteure für den bestmöglichen Umgang? Diese Frage 

stellt das Forschungs- und Entwicklungsprojekt TraMiS an der Universität Bremen. Im Aus-

tausch mit engagierten Schulen im In- und Ausland werden Handlungsmöglichkeiten in un-

terschiedlichen schulischen und politischen Kontexten diskutiert, dokumentiert und wei-

terentwickelt. Daran sind 12 Partnerschulen in Deutschland beteiligt. Für die Weiterent-

wicklung leitend ist der Grundsatz der Inklusion im Sinne einer Berücksichtigung der Be-

darfe aller Schüler*innen mit und ohne Auslandserfahrungen sowie die Akzeptanz von 

Transnationalität, von Schulwechseln und Bindungen in mehrere Länder. 
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Abstract 

In der jüngeren Vergangenheit kamen in Schweden Kinder und Jugendliche aus dem Aus-

land in ähnlich hohem Maße neu an die Schulen wie in Deutschland. Allerdings lernen sie in 

Schweden in einem Gesamtschulsystem und leben in einer Gesellschaft, deren Migrations-

politik sich historisch von der deutschen unterscheidet.  

Dieses Arbeitspapier zeigt auf, welche Umgangsweisen mit Migration und Mobilität sich in 

der schwedischen Schule vor diesen Rahmenbedingungen herausgebildet haben. Ausge-

hend von einem Forschungsbesuch in Stockholm und aktueller Fachliteratur werden dies-

bezüglich verschiedene Aspekte beleuchtet.  

Die Aufnahme von Neuzugewanderten in die Schule erfolgt nach einem standardisierten 

Mapping-Verfahren. Innerhalb kurzer Zeit wird eine Diagnostik der wichtigsten Kompeten-

zen der neuen Schüler*innen durchgeführt, um das weitere Lernen bestmöglich planen und 

dabei auf individuelle Bedürfnisse eingehen zu können.  

Das Erlernen der Unterrichtssprache Schwedisch hat als Voraussetzung für unabhängige 

Teilhabe in der Schule einen sehr hohen Stellenwert. Jedoch können Schüler*innen parallel 

dazu ihre bereits erworbenen Kompetenzen ausbauen. Von Anfang an können sie am Fach-

unterricht teilnehmen und werden dabei im Bedarfsfall individuell von einer Person, die als 

Sprachmittler*in fungiert unterstützt. Außerdem wird die fortlaufende Entwicklung der 

Erstsprache durch ein curricular verankertes Unterrichtsangebot ermöglicht. 

Am Ende steht die Frage, was sich aus dem schwedischen Beispiel lernen lässt und welche 

Ideen neue Impulse für die Diskussion in Deutschland geben könnten. 
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1 Auf der Durchreise nach Schweden  

Der sogenannte „lange Sommer der Migration“ (Hess et al. 2017) im Jahr 2015 war für die 

Bundesrepublik Deutschland das Jahr mit den höchsten Zuwanderungszahlen (mit einem 

Wanderungssaldo von über 1,1 Millionen) nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Großteil 

der Menschen, die nach Deutschland kamen, stellte in der Folge einen Asylantrag. Für viele 

andere Menschen war Deutschland jedoch nur ein Transitland. Sie reisten weiter in andere 

Staaten, unter anderem nach Schweden. Der damalige Ministerpräsident von Schleswig-

Holstein Torsten Albig erklärte im Dezember 2015, dass die Behörden seines Bundeslands 

allein rund 60 000 Migrant*innen unregistriert nach Schweden haben durchreisen lassen 

(Kammholz 2015), sodass auch in Schweden ungekannte Neuzuwanderungszahlen erreicht 

wurden. Die durchaus ähnlichen Migrationssituationen zu der Zeit trafen in Deutschland 

und Schweden auf unterschiedliche Rahmenbedingungen und politische Traditionen, nicht 

nur, aber auch im Bildungsbereich. Für das Projekt TraMiS ist es daher besonders interes-

sant, einen Blick über den Tellerrand nach Schweden zu wagen und nach inspirierenden 

Ideen und Praxen Ausschau zu halten, die möglicherweise Anstöße für politische Initiativen 

und Schulentwicklungsprozesse hierzulande geben können.  

2 Ein Forschungsbesuch in Stockholm  

Dieser Beitrag zum Umgang mit transnationaler Migration und Mobilität im schwedischen 

Schulsystem ist Teil des Forschungs- und Entwicklungsprojekts TraMiS (Transnationale 

Mobilität in Schulen). Unter transnationaler Migration verstehen wir grenzüberschreitende 

Migration unter Aufrechterhaltung von Beziehungen mit mehr als einem Staat. Transnatio-

naler Mobilität hingegen ist für uns der Umstand, dass für die Zukunft das Leben in einem 

anderen Staat eine realistische Alternative zum Leben im Staat der derzeitigen Beschulung 

darstellt.1 

Im Frühjahr 2019 habe ich gut zwei Wochen in Schwedens Hauptstadt Stockholm verbracht, 

um dortige institutionelle Umgangsweisen mit transnationaler Migration und Mobilität von 

Schüler*innen zu ergründen. Hierzu habe ich mich im Vorfeld an die Fachberaterin für das 

Deutsche Sprachdiplom (DSD) der deutschen Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in 

Stockholm Kathrin Drygala de Oliveira gewandt. Sie vermittelte den Kontakt zu einer DSD-

Partnerschule, dem Hersby gymnasium auf der Insel Lidingö, weniger als 10 km vom Zentrum 

Stockholms entfernt. Ich hatte am Hersby gymnasium die Gelegenheit, an mehreren Tagen im 

Unterricht zu hospitieren, an weiteren Aktivitäten der Schule teilzunehmen und Interviews 

mit einer Vertreterin der Schulleitung und einem Lehrer für Schwedisch als Zweitsprache 

zu führen. Ich habe außerdem Interviews mit zwei Mitarbeiterinnen der zuständigen Einheit 

für Integration und Mehrsprachigkeit an Grundschulen der Kommune Lidingö und dem 

ehemaligen Direktor des Hersby gymnasiums, der mittlerweile ebenfalls bei der Kommune in 

der Bildungsverwaltung tätig ist, geführt. Dieser Bericht basiert zum einen auf den Gesprä-

chen und Beobachtungen, die ich in Feldnotizen und Gesprächsprotokollen zusammenge-

fasst habe. Zum anderen habe ich wissenschaftliche Texte und offizielle (Regierungs-)Doku-

 

                                                                                                                                                                                
1 Zur Begrifflichkeit siehe auch Vogel/Karakaşoğlu i.E.   
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mente herangezogen, um die empirischen Daten einzuordnen und anzureichern. Die Dar-

stellung fokussiert nur einen Teil der Themen, die uns im TraMiS-Projekt unter dem Ober-

thema „Transnationale Mobilität von Schüler*innen“ interessieren. Wie in der Einleitung 

dargelegt, hat die Neuzuwanderung insbesondere Geflüchteter in Schweden in den letzten 

Jahren eine ähnlich große Bedeutung für die Gesellschaft wie in Deutschland gehabt. So 

spielt auch der Umgang mit neuzugewanderten Schüler*innen, ähnlich wie in Deutschland, 

für die innerschwedische Diskussion in Erziehungswissenschaft und Schulpraxis eine be-

sondere Rolle und wird für dieses Arbeitspapier als Schwerpunkt gewählt.  

3 Schule und Migration in Schweden 

Um die schwedischen Ansätze in Bildungspolitik und Schulpraxis im Umgang mit Neuzu-

wanderung verständlich zu machen, wird im Folgenden ein Überblick über das schwedische 

Schulsystem, die Entwicklung der schwedischen Migrationsgesellschaft und migrationsbe-

zogene Bildungsangebote in Schule gegeben. 

3.1 Das schwedische Schulsystem im Überblick 

Die institutionelle staatliche Bildung in Schweden beginnt mit einer optionalen Vorschule 

(Förskolan) im Alter von 3-5 Jahren, die halbtags kostenfrei ist. Für eine ganztägige Betreu-

ung werden dem Einkommen nach gestaffelte Gebühren erhoben. Bei früherem Betreu-

ungsbedarf können Kinder schon ab dem ersten Lebensjahr in der Vorschule angemeldet 

werden (Park et al. 2018: 41 ff.). Das Modell ist vergleichbar mit dem Kindergarten in 

Deutschland. 

Nach der Vorschule folgt für ein Schuljahr die sogenannte Vorschulklasse (Förskoleklass), 

die organisatorisch und methodisch eine Mischform aus Vorschule und Schule darstellt und 

meist an Grundschulen angesiedelt ist. Seit dem Schuljahr 2018/19 ist die Vorschulklasse 

für alle Sechsjährigen (bzw. Fünfjährigen, die noch im gleichen Kalenderjahr Sechs werden) 

verpflichtend (SFS 2010, kap. 9). Die eigentliche Schule beginnt dann im Alter von 7 (bzw. 6, 

für diejenigen, die in der zweiten Jahreshälfte Geburtstag haben) mit der grundskolan in 

Klasse 1. Die Grundschule in Schweden besteht aus insgesamt 9 Jahrgangsstufen, von denen 

jeweils drei zu einem Abschnitt zusammengefasst sind, der Unterstufe (lågstadium), Mittel-

stufe (mellanstadium) und Oberstufe (högstadium) (SFS 2010, kap. 10). Die verschiedenen 

Jahrgangsstufen durchlaufen die Schüler*innen ohne die Möglichkeit des Sitzenbleibens o-

der einer Versetzung auf eine andere Schulform im Sinne einer Abschulung. Neben der 

grundskolan existiert eine Schule mit einem angepassten Konzept für Schüler*innen, die auf-

grund von Lernschwierigkeiten dem Lehrplan nicht folgen können (Grundsärskolan). Der 

Fächerkanon und die Schulbesuchszeit von 9 Jahren sind dieselben, allerdings besteht die 

Möglichkeit dort sehr individuelle Lernziele abzustimmen. Außerdem gibt es spezialisierte 

Schulen für blinde und taube Schüler*innen (Specialskolan). Die Wahl dieser Schulformen 

erfolgt auf der Grundlage einer umfangreichen Diagnostik, die pädagogische, psychologi-

sche, medizinische und soziale Aspekte umfasst. Die Entscheidung wird immer in Koopera-

tion mit den Erziehungsberechtigten getroffen, also nicht gegen ihren Willen. Angehörige 

der indigenen Minderheit der Sami haben in Schweden das Recht eine Samischule 

(Sameskolan) zu besuchen, in der nach einem angepassten Lehrplan unterrichtet wird, der 

besondere Rücksicht auf die Sprache und traditionelle Lebensweise dieser Gruppe nimmt 

und nur 6 Jahrgangsstufen umfasst (SFS 2010, kap. 7).  
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Mit dem Ende der grundskolan bzw. der alternativen Schulformen ist die Schulpflicht in 

Schweden erfüllt. Die Abgänger*innen haben zu diesem Zeitpunkt jedoch keinen qualifizie-

renden Schulabschluss, sondern nur ein Schulabgangszeugnis. Ein Großteil der Jugendli-

chen in Schweden geht daher freiwillig weiter zur Schule, auf eine sogenannte gymnasiesko-

lan, die zwar mit Gymnasium übersetzt werden kann, aber eine andere Funktion hat als das 

Gymnasium in Deutschland. Im Jahr 2017 wechselte ein Anteil von knapp 97,6% (Forsberg 

2018: 2) der 16-Jährigen nach der Pflichtschule auf diese weiterführende Schulform, die den 

Sekundarbereich II (ISCED 3) abdeckt und mit der Oberstufe in Deutschland vergleichbar ist.  

Die schwedische gymnasieskolan ermöglicht es, innerhalb von 3 Jahren einen Schulabschluss 

zu machen. Die Jugendlichen können sich zwischen 18 landesweit angebotenen Program-

men entscheiden, wobei 12 von ihnen als berufsvorbereitend und 6 als Vorbereitung für ein 

Studium eingestuft sind (Skolverket 2012: 16). Die Lehrpläne der verschiedenen Programme 

sehen unterschiedliche Kurskombinationen vor. Obligatorisch ist der Unterricht in Schwe-

disch, Englisch und Mathematik. Auch wenn nur 6 Programme explizit als studienvorberei-

tend eingestuft sind, kann in allen Programmen eine Qualifizierung für den Besuch einer 

Hochschule erreicht werden. Bei den berufsvorbereitenden Programmen müssen dazu im 

Wahlpflichtbereich Kurse in Schwedisch und Englisch auf einem höheren Niveau als für den 

Abschluss erforderlich belegt werden (Skolverket 2012: 21). Jeder absolvierte Kurs bringt 

eine spezifische Anzahl an Creditpunkten, die sich von Fach zu Fach unterscheidet. Daher 

ermöglichen alle Programme durch die Auswahl der vorgegebenen Kurse unterschiedlich 

viele erreichbare Gesamtcredits. Für die späteren Zugangsmöglichkeiten zu Studiengängen 

ist neben den Noten die Zahl der erworbenen Credits entscheidend.  

Um in einem landesweiten Programm der gymnasieskolan lernen zu können, müssen Schü-

ler*innen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen in Jahrgang 9 der Pflichtschule 

in den Fächern Schwedisch oder Schwedisch als Zweitsprache, Mathematik und Englisch 

bestehen. Für ein berufsvorbereitendes Programm müssen sie zusätzlich in 5 Fächern, für 

ein studienvorbereitendes Programm in 9 Fächern bestehen. Wer die Voraussetzungen 

nicht erfüllt, kann in der gymnasieskolan eines von vier Vorbereitungsprogrammen (Intro-

duktionsprogram) belegen, um die fehlenden Nachweise zu erbringen (Skolverket 2012: 20).  
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Abbildung 1: Das Schulsystem Schwedens 

 Schulform* Klasse Alter 
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(Auswahl aus 18 landesweiten Programmen) 
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Grundskolan 

Oberstufe (högstadium) 

 

9 15 

8 14 

7 13 
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fe
 

Mittelstufe (mellanstadium) 

 

6 12 

5 11 

4 10 

Unterstufe (lågstadium) 3 9 

2 8 

1 7 

 Förskoleklass (Vorschulklasse)  6 

* Spezialisierte Schulen für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten, Hör- oder Sehbehinderung oder der 

Minderheit der Sami sind ebenso an diesem grundlegenden Raster orientiert. 

Quelle: eigene Darstellung  

 

Das schwedische Schulwesen umfasst seit Bestehen außer den öffentlichen Schulen auch 

Schulen in privater Trägerschaft. Im Jahr 1992 hat eine konservativ-liberale Regierung eine 

Schulreform gestartet, mit der die Ausstattung von Privatschulen dahingehend auf eine 

neue Grundlage gestellt wurde, dass diese fortan öffentliche Gelder in Höhe von mindestens 

85% der Ausgaben pro Schüler*in in staatlichen Schulen erhalten (Riksdagen 1992). Außer-

dem wurde die Schulwahl gänzlich freigestellt, was bedeutet, dass die Schulbildung auch an 

den privaten Schulen in der Regel kostenfrei ist. Die zu dem Zeitpunkt kaum nennenswerte 

Anzahl von Privatschulen wuchs in der Folge. Im Schuljahr 2018/19 waren 17% im Bereich 

der grundskolan nicht in öffentlicher Trägerschaft (Skolverket 2019a: 2). In der Sekundar-

stufe II  ist die Quote deutlich höher, 2017 lag sie bei 27% (Forsberg 2018: 2).  

 

 

 



Linnemann TraMiS-Arbeitspapier 6 (2020) 5 

 

 

 

 

3.2 Eine kurze Geschichte der schwedischen 

Migrationsgesellschaft  

Heute leben in Schweden ungefähr 10 Millionen Menschen, von denen ein Viertel einen 

„ausländischen Hintergrund“ hat, was bedeutet, dass die Person selbst oder beide Eltern-

teile im Ausland geboren wurden (Statistikdatabasen 2018).2 Seit dem 19. Jahrhundert war 

Schweden für eine lange Periode von Auswanderung geprägt. In der Zeit zwischen 1820 und 

1920 emigrierten über 1,3 Millionen Menschen aus Schweden nach Nordamerika. Im Zuge 

des Zweiten Weltkriegs entwickelte sich Schweden zu einem Einwanderungsland, zunächst 

aus den angrenzenden Nordischen Ländern, dem Baltikum, Russland und Deutschland 

(Shakra et al. 2018: 15).  

Nach dem Krieg erlebte das Land einen wirtschaftlichen Aufschwung mit einer stark wach-

senden Industrie bei gleichzeitiger Arbeitszeitreduzierung, wodurch ein großer Arbeitskräf-

temangel entstand, der durch Zuwanderung kompensiert wurde (Wiesbrock 2010: 63). Bis 

Anfang der 1970er Jahre kamen in dieser Phase vor allem Arbeitskräfte aus Finnland und 

Südeuropa nach Schweden. In dieser Zeit wurde zwischen den Nordischen Ländern eine Ar-

beitskräftefreizügigkeit etabliert. Darüber hinaus schloss Schweden Anwerbeverträge mit 

Italien, Ungarn, Österreich, Griechenland, Jugoslawien und der Türkei. Im Gegensatz zu vie-

len anderen europäischen Staaten der damaligen Zeit, speziell der Bundesrepublik Deutsch-

land, wurde nicht erwartet, dass die Migrant*innen als „Gäste“ kommen und nach einer ge-

wissen Zeit wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Stattdessen wurde ihre dauer-

hafte Niederlassung in Schweden als Regelfall angenommen. Im Jahr 1972 endete die An-

werbephase und die Möglichkeiten eine Arbeitserlaubnis zu erhalten wurden erschwert. Die 

nachfolgenden Jahre bis 1989 waren geprägt durch den Nachzug von Familienangehörigen 

der Arbeitsmigrant*innen und eine aktive Integrationspolitik. Hinzu kam eine gestiegene 

Zahl von Geflüchteten aus unterschiedlichen Regionen der Welt (1970er vor allem aus La-

teinamerika, 1980er aus dem Mittleren Osten). Ende der 1980er Jahre kamen etwa die Hälfte 

der Zugewanderten aus dem außereuropäischen Ausland (Wiesbrock 2010: 68).  

Die nächste Phase der jüngeren schwedischen Migrationsgeschichte, beginnend mit dem 

Zerfall der kommunistischen Staaten Osteuropas 1990, ist vor allem durch die Flucht von 

Menschen vor den Balkankriegen bestimmt. Es wurde im Zuge dessen ein neuer Höchstwert 

der Neuzuwanderung von fast 84 000 Menschen in 1992 erreicht (Wiesbrock 2010: 72). Der 

Familiennachzug machte nach wie vor einen wichtigen Teil der Zuwanderung aus, aller-

dings waren es nun zunehmend Angehörige von Geflüchteten, die nach Schweden kamen.  

In den frühen 1990er Jahren war die schwedische Wirtschaft in einer Krise, die mit einem 

Anstieg der Arbeitslosigkeit einherging, was auch mit einer wachsenden Xenophobie in Ver-

bindung gebracht wurde. Bei den nationalen Wahlen 1991 machte die neu gegründete Partei 

Ny demokrati mit einem einwanderungskritischen Programm Wahlkampf und zog für eine 

Legislaturperiode in das Parlament (Riksdag) ein. In der Folge haben auch andere rechtsge-

richtete Parteien mit Einwanderungskritik um die Stimmen von Wähler*innen geworben. 

Seit 2010 hat die Partei Sverigedemokraterna (Schwedendemokraten) eine Vertretung mit 

 

                                                                                                                                                                                
2 Im Gegensatz zu dem im deutschen Kontext verwendeten Merkmal „Migrationshintergrund“ wird hier 

„das Einheimisch-Sein als dominantes Vererbungsmerkmal betrachtet“ (Supik 2017: 5). Ein schwedi-

scher Elternteil genügt, damit eine Person das zum „ausländischen Hintergrund“ komplementäre statis-

tische Merkmal „schwedischer Hintergrund“ erhält.  
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wachsendem Zuspruch im Parlament. Im neuen Jahrtausend war zunächst der Beitritt zum 

Schengenraum und die damit verbundene Freizügigkeit innerhalb der EU ab 2001 der Aus-

löser für sowohl wachsende Ein- als auch Auswanderung. Im Jahr 2006 trat ein neues Aus-

ländergesetz (Utlänningslagen) in Kraft, in dem das Migrationsrecht für Drittstaatenangehö-

rige neu geregelt wurde. In dieser Zeit hatte die demografische Entwicklung in Schweden 

bereits zu Arbeitskräftemangel in etlichen hochqualifizierten Berufen geführt, weswegen in 

den Folgejahren neue Regeln etabliert wurden, die Arbeitsmigration erleichtern sollten 

(Wiesbrock 2010: 75 ff.).  

Spätestens mit dem Syrienkrieg ab 2011 kann der Beginn einer bis heute anhaltenden Phase 

neuerlicher Fluchtzuwanderung und deren Folgen ausgemacht werden. Die Zahl der neuge-

stellten Asylanträge in Schweden wuchs stetig an, bis 2015 ein Allzeithoch von 162 877 er-

reicht wurde. Danach blieben die Zahlen deutlich hinter diesem Rekordwert zurück und ha-

ben sich unterhalb des Niveaus von 2011 bei Werten zwischen 21 000 und 29 000 eingepen-

delt (Statistikdatabasen 2018). Entsprechend der Gesamtentwicklung der Neuzuwande-

rungszahlen schwankte auch die Zahl der neuzugewanderten Minderjährigen in den letzten 

Jahren erheblich. Im Jahr 2015 wurden allein 70 384 Minderjährige registriert, die einen 

Asylantrag gestellt haben, darunter ein hoher Anteil unbegleiteter Minderjähriger. Mehr als 

die Hälfte von ihnen war zwischen 16 und 18 Jahren alt und in dieser Gruppe wiederum wa-

ren etwa zwei Drittel männlich. In der Zeit seit 2011 sind die wichtigsten Herkunftsländer 

Asylsuchender Syrien mit einem Anteil von 27%, gefolgt von Afghanistan (14%), Irak (8%), 

Eritrea (7%) und Somalia (6%) (Shakra et al. 2018: 11).  

Obwohl die Zuwanderungszahlen schon stark rückläufig waren, wurden 2016 die Migrati-

onsregelungen temporär verschärft. Nur noch in Ausnahmefällen kann seitdem ein perma-

nentes Bleiberecht zugesprochen werden, was zuvor die Regel war. Nun bildet die Vergabe 

eines temporären Bleiberechts den Regelfall. Außerdem ist der Familiennachzug ähnlich 

wie in anderen europäischen Staaten eingeschränkt. Es wurde ein enges Zeitfenster von 3 

Monaten nach Erhalt des eigenen Aufenthaltstitels für den Antrag auf Nachzug der Familie 

eingeführt, die Nachzugsmöglichkeit generell auf die Kernfamilie beschränkt und diese für 

subsidiär Schutzbedürftige und Geduldete außer Kraft gesetzt (EMN 2016: 18 f.). Die tempo-

rären Regelungen sollten eigentlich im Juli 2019 auslaufen; sie wurden aber bis Juli 2021 

verlängert (FARR 2018: 10). Nach wie vor kann die schwedische Staatsangehörigkeit nach 

relativ kurzer Zeit des gesicherten Aufenthalts erlangt werden – bei erwachsenen Eingewan-

derten in den meisten Fällen nach 5 Jahren gesicherten Aufenthalts in Schweden, bei Kin-

dern nach 3 Jahren (SOU 2013: 41 ff.).  

Während die Politik in Schweden in den 1960er und 70er Jahren davon ausging, dass Ar-

beitsmigrant*innen in der Regel zu dauerhaft bleibenden Einwander*innen werden und 

entsprechend liberale Regelungen getroffen wurden, die dies weitgehend ermöglichten, 

sind die Bedingungen heute wesentlich restriktiver. Dies wurde bei meinem Forschungsauf-

enthalt in Stockholm im Gespräch mit einer Lehrperson als pragmatische Angleichung an 

die Politik der Partnerländer in der EU interpretiert. Weil die Migrationspolitiken der ande-

ren Staaten weitgehend durch Abschottung und fehlende Kooperationsbereitschaft gekenn-

zeichnet seien, habe Schweden mit seinem relativ liberalen Migrationsrecht 2015 überpro-

portional viele Migrant*innen aufgenommen, was auf Dauer aber nicht tragbar sei. Daher 

habe die Regierung rechtliche Anreize zur Wahl von Schweden als Zielland abgeschafft.  

Es fällt auf, dass die deutsche Migrationspolitik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

bei ähnlichen Migrationsbewegungen konträr zum schwedischen Ansatz die Regelannahme 
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des temporären Verbleibs, insbesondere von Arbeitsmigrant*innen, vertrat (Vogel/Dittmer 

2019). Heute ist der temporäre Aufenthalt als Ergebnis der beschriebenen Entwicklung auch 

in Schweden eine etablierte Option in der Migrationspolitik. Auch wenn diese mittlerweile 

also ähnlich restriktiv ist wie die deutsche, so hat die lange Phase einer auf dauerhafte In-

tegration abzielenden Migrationspolitik doch Spuren in der Bildungspolitik hinterlassen.  

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über wichtige Kennzeichen des schwedischen 

Ansatzes gegeben. 

3.3 Der Umgang von schwedischen Schulen mit Migration und 

Mobilität 

An der Schnittstelle zwischen Migrations- und Bildungspolitik wurden in den 1970er Jahren 

die handlungsleitenden Grundprinzipien der Gleichheit (jämlikhet), Wahlfreiheit (valfrihet) 

und Partnerschaftlichkeit (samverkan) verabschiedet, die seitdem große Wirkung entfaltet 

haben und den Umgang mit Migration im schwedischen Schulsystem langfristig geprägt ha-

ben  (Reich 1996: 19). Das Prinzip der Gleichheit steht dafür, dass Migrant*innen gleiche 

Rechte und Chancen haben sollen, um sich zu entfalten, wo z.B. auch die Chance eine be-

stimmte Sprache zu pflegen, inbegriffen ist. Mit Wahlfreiheit ist vor allem gemeint, dass alle 

Menschen selbst darüber entscheiden können, in welchem Ausmaß sie ihre kulturelle Iden-

tität im Zuge von Migration erhalten, anpassen oder verändern wollen, wodurch eine klare 

Abkehr vom Assimilationskonzept zum Ausdruck kommt. Das Partnerschaftlichkeitsprin-

zip zielt darauf ab, ein Zusammenwirken von allen Bevölkerungsteilen in Schweden zu er-

möglichen, das von Toleranz und Solidarität geprägt ist. 

Im Schuljahr 2018/19 haben etwas mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche eine grundsko-

lan in Schweden besucht (Skolverket 2019a: 4). Diese Schüler*innenzahl steigt seit den frü-

hen 2010er Jahren. Ein wichtiger Grund dafür ist die Neuzuwanderung von Kindern und Ju-

gendlichen. Es fällt auf, dass neuzugewanderte Schüler*innen sehr ungleich auf öffentliche 

und private Schulen verteilt sind. In Schulen öffentlicher Trägerschaft sind durchschnittlich 

fast 9% aller Schüler*innen neuzugewandert, wobei ihr Anteil in Privatschulen nur knapp 

3% beträgt (Denkelaar 2018: 16). Auch wenn eine Gesetzesänderung des Schulgesetzes von 

2016 unter anderem eine gleichmäßigere Verteilung von Neuzugewanderten in den Schulen 

zum Ziel hatte (Denkelaar 2018: 10), bestätigt dieser Befund doch eine anhaltende Tendenz 

zu segregierten Schulen in Schweden, die maßgeblich durch die Reform zur freien Schul-

wahl in den 1990er Jahren begründet wird  (Bunar/Ambrose 2016: 48).  

In besagter Schulgesetzänderung von 2016 wird auch definiert, wer als neuzugewanderte*r 

Schüler*in (nyanlända elever) gilt: Wer in der Vergangenheit außerhalb Schwedens gewohnt 

hat, jetzt in Schweden lebt und den Schulbesuch in Schweden dadurch später als gewohnt – 

Besuch des ersten Schuljahrs in dem Kalenderjahr, wenn ein Kind 7 Jahre alt wird – begon-

nen hat. Nach vier Jahren im schwedischen Schulsystem gilt ein*e Schüler*in dann nicht 

mehr als neuzugewandert (Denkelaar 2018: 3). In diesem Zeitraum können besondere Res-

sourcen aufgewendet und Maßnahmen ergriffen werden, die für die spezifischen Bedürf-

nisse von Neuzugewanderten vorgesehen sind (auf einige dieser Maßnahmen wird in den 

Folgekapiteln gesondert eingegangen).  

Diese Kriterien galten im Schuljahr 2018/19 im Grundschulbereich für gut 70 000 Schü-

ler*innen. Darunter waren auch ca. 800 Schüler*innen, die zwar kürzer als vier Jahre in 

Schweden lebten, deren Einreise nach Schweden aber nicht zum ersten Mal registriert 
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wurde. Hinzu kommen etwa 11 000 Schüler*innen mit unbekanntem Hintergrund (ökand 

bakgrund), was bedeutet, dass die Jugendlichen unregistriert waren. An dieser Zahl wird 

deutlich, dass der Schulbesuch in Schweden nicht an den aufenthaltsrechtlichen Status ge-

knüpft wird. Es besteht ein uneingeschränktes Schulbesuchsrecht für alle Kinder und Ju-

gendlichen im schulpflichtigen Alter, die Schulpflicht gilt allerdings nur eingeschränkt und 

erstreckt sich nicht auf Asylsuchende (FARR 2018: 64). Insgesamt entspricht die Gesamtzahl 

der neuzugewanderten und wiedereingereisten Schüler*innen sowie Jugendlichen mit un-

bekanntem Hintergrund an der gesamten Schüler*innenzahl für 2018/19 einem Anteil von 

7,6% (Skolverket 2019a: 13 f.).  

Sobald ein Kind oder Jugendlicher im schulpflichtigen Alter in Schweden eingereist und den 

Behörden bekannt ist, dürfen laut Gesetz nur zwei Monate vergehen, bevor der Aufnahme-

prozess in die schwedische Schule abgeschlossen ist und die reguläre Schulbildung beginnt 

(siehe Abschnitt 4.1). Die meisten Neuzugewanderten sprechen kein Schwedisch. Diese 

Gruppe wird im Englischen auch als Emergent Multilingual Learners bezeichnet (Vogel/Heid-

rich 2020: 7). Mehrsprachigkeit wird durch diesen Begriff als prozesshaft begriffen. Diesem 

Prozess kann in schwedischen Schulen durch diverse Maßnahmen Raum gegeben werden. 

Neben dem Schwedischerwerb mit besonderem Fokus auf Zweitsprachlernenden (siehe Ab-

schnitt 4.2), stellen Elemente des Translanguaging beispielsweise in Form von bilingualer 

Lernbegleitung (Abschnitt 4.4) und der Unterricht in der Erstsprache (Abschnitt 4.3) weitere 

wichtige Bildungsangebote für Emergent Multilinguals dar. Auch für die Vorschule ist die Auf-

gabe definiert, den Kindern sprachliche Fortschritte sowohl in Schwedisch als auch in ihrer 

Erstsprache zu ermöglichen, falls diese eine andere als Schwedisch sein sollte (SFS 2010, 

kap. 8 § 10). Außerdem werden üblicherweise neben dem obligatorischen Unterricht in Eng-

lisch auch die „modernen Fremdsprachen“ Deutsch, Französisch und Spanisch angeboten. 

Am Ende der grundskolan in Jahrgang 9 belegen mehr als zwei Drittel aller Schüler*innen 

eine zweite moderne Fremdsprache, mehr als die Hälfte von ihnen Spanisch (Skolverket 

2019a: 7).  

Eine zahlenmäßig geringe, aber dennoch nicht unwichtige Bedeutung für transnationale 

Mobilität, haben International Schools und Auslandsschulen. Letztere gibt es aufgrund von 

bilateralen Vereinbarungen sowohl in Schweden, beispielsweise als Deutsche Schulen3 (Gö-

teborg und Stockholm), als auch in anderen Ländern als Schwedische Schulen (Svenska ut-

landskolor). Von ihnen gibt es derzeit 18 verteilt auf 11 Länder in Europa, Asien und Afrika 

(Skolverket 2019b). Gelernt wird an Auslandsschulen jeweils nach dem Lehrplan des Ur-

sprungslands. Die meisten Schwedischen Auslandsschulen bieten ein umfassendes Pro-

gramm von förskoleklass bis gymnasieskolan an.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                
3 Zu Deutschen Auslandsschulen siehe Karakaşoğlu et al. (2019: 16 f.). 
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4 Unterstützungsmöglichkeiten für 

neuzugewanderte Schüler*innen in Schweden 

In diesem Abschnitt werden ausgewählte Aspekte des Umgangs von schwedischen Schulen 

mit Migration und Mobilität vorgestellt, die dem Autor vorbildhaft erscheinen und Impulse 

für Schulentwicklung im deutschen Kontext geben können.   

4.1 Standardisiertes diagnostisches Verfahren 

(Kartläggning) 

Das schwedische Schulgesetz besagt, dass innerhalb von zwei Monaten nachdem ein neuzu-

gewandertes Kind oder Jugendliche*r dem Schulsystem bekannt ist, ein Mapping (Kartlägg-

ning) der vorherigen schulischen Erfahrungen und Wissensbestände durchgeführt werden 

muss, auf dessen Grundlage die neuen Schüler*innen einer passenden Lerngruppe zuge-

ordnet werden sollen.  

Die aktuelle Verfahrensweise ist das Resultat eines Schulsystem-Entwicklungsprozesses, in 

dem das Mapping eingeführt, evaluiert und verbessert wurde (Sandell Ring/Hassanpour 

2012: 3 ff.). Schon im Jahr 2006 wurde durch die schwedische Regierung in einer Richtlinie 

festgelegt, dass die Schulen mit allen neuankommenden Schüler*innen ein Aufnahmege-

spräch durchführen sollten, in dem die Sprachkenntnisse, die Schulerfahrung und der ge-

sundheitliche Zustand erfasst wird. Die schwedische Bildungsbehörde (Skolverket) empfahl 

2008, zusätzlich die Kompetenzen in den einzelnen Fächern und individuelle Lernstrate-

gien zu erfassen. In einem Bericht der Schulaufsicht (Skolinspektionen) von 2009 wurde 

dann die etablierte Praxis überprüft und festgestellt, dass das Mapping in den Schulen nur 

unzureichend angewendet wird und daher Anstrengungen unternommen werden sollten, 

diese Diagnostik auszuweiten und qualitativ zu verbessern. Die Schulbehörde wurde darauf-

hin von der Regierung beauftragt, Mapping-Material zu entwickeln, das die Abläufe in den 

Schulen vereinfacht und standardisiert. Für den Zeitraum zwischen 2013 und 2016 wurden 

dazu umgerechnet 7,5 Millionen Euro4 bereitgestellt. Seit Januar 2016 ist das umfangreiche 

Material im Einsatz. Ein grundlegendes Mapping wurde zudem für die Grundschulen obli-

gatorisch (Bunar 2017: 5). Für gymnasieskolan wird das Mapping empfohlen, es ist aber keine 

Pflicht. 

Es ist den Kommunen freigestellt, ob sie das Mapping an einer zentralen Stelle oder in den 

einzelnen aufnehmenden Schulen durchführen. In Lidingö gibt es eine kommunale Einrich-

tung, die mit der Diagnostik bei allen neuankommenden Schüler*innen betraut ist. Bei ei-

nem Besuch erzählen die zwei Mitarbeiterinnen der Einheit für Integration und Mehrspra-

chigkeit, beide ausgebildete Lehrerinnen, wie das Mapping abläuft. 

Das Verfahren beginnt, sobald die beiden von der Existenz eines neuzugewanderten Kindes 

oder Jugendlichen erfahren. Es kann sein, dass eine Familie sich selber meldet oder aber, 

dass die Mitteilung durch eine Behörde erfolgt. In einem Vorgespräch erfragen die beiden 

 

                                                                                                                                                                                
4 Es wurden 65 Millionen Schwedische Kronen (SEK) im Herbst 2012 veranschlagt. Laut der Webseite 

exchangerates.org.uk lag der Wechselkurs 2012 im Jahresmittel bei ca. 8,7 SEK je Euro. 
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persönliche Daten, gesprochene Sprachen sowie Schulbesuchszeiten und vereinbaren meh-

rere Termine für persönliche Treffen, um das Mapping durchzuführen. In der gesamten 

Kommunikation werden Dolmetscher*innen hinzugezogen. Sie tragen dafür Sorge, dass das 

Kind sich in seiner stärksten Sprache ausdrücken kann.  

In Schritt (1) des Mappings sprechen sie detailliert über den Hintergrund des Kindes bzw. 

der Familie, darüber wie die Schule im Herkunftsland organisiert war, wie Lehrkräfte und 

Lernende agiert haben und wie Interaktion zwischen ihnen ausgesehen hat. Außerdem geht 

es um die Lieblingsfächer und darum, wie die Zukunftspläne aussehen. Außerdem wird über 

das schwedische Schulsystem informiert. Schritt (2) besteht aus zwei Einzelterminen (je-

weils eine Stunde), an denen zuerst der Stand der Alphabetisierung (Literacy) erhoben wird 

und dann der des mathematischen Denkens (Numeracy). In der Session zu Literacy wird das 

Textverständnis in der stärksten Bildungssprache geprüft. Es gibt drei verschiedene Ni-

veaus entsprechend der Schuljahre (1-3, 4-6, 7-9). Sämtliches Material lag zum Zeitpunkt 

des Besuchs in 37 verschiedenen Sprachen vor. Sollte es einmal in einer gefragten Sprache 

noch nicht übersetzt sein, dann steht ein mithilfe von Dolmetscher*innen universell einsetz-

bares Material mit nicht so tiefgehenden Aufgaben zur Verfügung.  Die Kinder erhalten einen 

Text in ihrer stärksten Sprache, lesen ihn und beantworten danach Fragen dazu im Multiple-

Choice-Format. Die zuständige Mitarbeiterin stellt dann weitere Fragen zu Textarbeit in der 

vorherigen Schule. Es geht auch um Literacy in Bezug auf digitale Tools (Hast du in der 

Schule mit Computern gearbeitet? Benutzt du ein Smartphone?). Wichtig dabei ist, dass sie 

am Anfang vermitteln, wozu das Mapping gemacht wird. Es geht darum herauszufinden, was 

das Kind kann, damit die Lehrkräfte das Lernen in der Zukunft bestmöglich vorbereiten und 

unterstützen können. Das Kind soll nicht den Eindruck einer Prüfungssituation haben. Des-

wegen wird im Vorfeld auch gesagt, dass sie sich nicht vorbereiten müssen.   

Im Mappingteil zu Numercy wird ausgehend von einem Bild gearbeitet, auf dem eine Stra-

ßenszene zu sehen ist (siehe Abbildung 2)Abbildung 1. Die Mitarbeiterin des Mappings, die 

auch Mathematiklehrerin ist, erläutert, dass dies dem schwedischen Ansatz des Mathema-

tikunterrichts entspricht. Häufig werden im Alltag auftretende mathematische Phänomene 

thematisiert. In diesem Schritt des Mappings geht es aber zunächst mehr um das mathema-

tische Denken als um Rechnen. Wichtig ist den Mitarbeiterinnen auch, dass es sich um an-

regendes Material handelt, mit dem die Kinder gerne arbeiten. Sie haben Spaß daran, das 

Bild zu betrachten und Dinge darin zu entdecken.  
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Abbildung 2: Mapping-Material zur Erfassung des mathematischen Denkens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Skolverket (2016) 

 

Eine Aufgabe zu dem Bild besteht beispielsweise darin, mit vorgegebenen geometrischen 

Formen aus Pappe das abgebildete Steinplattenmuster nachzubilden. Die anschließende 

Frage dazu lautet dann: Siehst du irgendwelche weiteren geometrischen Formen in diesem 

Bild? Zeig sie mir bitte und sag mir die Namen. Die Mathematiklehrerin erklärt, dass die Fra-

gen prinzipiell sehr offen gestellt sind und es daher keine eindeutig richtigen oder falschen 

Antworten gibt. In der Diagnostik wollen sie durch diese Art der Fragen eine Idee davon be-

kommen, wie die Kinder denken. Es können dabei sehr unterschiedliche Antworten auf ver-

schiedenen Niveaus gegeben werden. Eine andere kompetenzorientierte Aufgabe bezieht 

sich auf das Fahrrad, das auf dem Bild an der Hauswand lehnt. Die Kinder werden passend 

dazu gefragt: Was würdest du tun, um herauszufinden, wie lang es um den Reifen ist?5 In 

Lidingö haben die beiden Diagnostikerinnen die Beobachtung gemacht, dass viele neuzuge-

wanderte Schüler*innen nicht daran gewöhnt sind, mathematische Probleme zu lösen und 

Fragen wie diese zu diskutieren. Stattdessen kennen die meisten aus der Schule einzig das 

Bearbeiten von Rechenaufgaben. Es kam beispielsweise vor, dass ein 14-Jähriger auf die 

Frage nach dem Vermessen des Fahrradreifens die Idee äußerte, ein Lineal zu nutzen. Das 

ist natürlich ein sehr unpraktisches Vorgehen, weil in der Konsequenz der Reifen zerschnit-

ten werden müsste. So eine Antwort würde daher in der Regel von einem sehr viel jüngeren 

Kind erwartet. Nachdem die beiden Termine in Schritt 2 stattgefunden haben, entscheiden 

 

                                                                                                                                                                                
5 Es handelt sich hier um eine direkte Übersetzung aus dem Schwedischen. Die bewusst einfach gewählte 

Formulierung entspricht dem Charakter der Fragen, die auf Fachsprache verzichten und dadurch einen 

niedrigschwelligen Zugang mit lebensweltlichem Bezug gewähren. 
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die beiden Mitarbeiterinnen in Lidingö in welche Schule das Kind eingeschult wird oder, 

dass es zunächst die kommunale Einrichtung Passagen, die in Abschnitt 4.2 noch näher be-

schrieben wird, besucht.  

In Schritt (3) soll in den Schulen von Lehrer*innen der zugewiesenen Schule in jedem Fach 

ein Mapping durchgeführt werden. Es ist aber nicht obligatorisch. Die Kartlägning-Beauf-

tragten in Lidingö sehen es deswegen auch als eine ihrer Aufgaben an, die Lehrer*innen von 

der Wichtigkeit der Ergebnisse für die individuelle Unterrichtsplanung zu überzeugen. Ih-

ren Erfahrungen nach lohnt es sich, Zeit dafür aufzuwenden. Eine Mitarbeiterin berichtet, 

dass viele Fachlehrer*innen im Umgang mit dem Mapping wenig kompetent zu sein schei-

nen und sein Prinzip nicht ganz verstehen. Eine Chemielehrerin sagte beispielsweise über 

einen Schüler, dass er eh nichts könne und das Mapping daher überflüssig sei. Dieser Lehr-

kraft sei offensichtlich nicht bewusst, dass ein Nicht-Erkennen von Kompetenzen in Chemie 

einzig an den fehlenden Schwedischkenntnissen liegen könnte. Beim Mapping hingegen 

könnte der Schüler in seiner stärksten Sprache agieren und seine tatsächlichen Fachkom-

petenzen offenbaren. 

4.2 Schwedisch als Zweitsprache (Svenska som andraspråk) 

Als eine logische Folge des Mappings erfolgt meistens die Entscheidung, dass ein*e Schü-

ler*in den Unterricht in Schwedisch als Zweitsprache anstatt im Fach Schwedisch besucht. 

In der Grundschule entscheidet das die Schulleitung (SFS 2011, kap. 5 §§ 14-15). Das Fach 

Schwedisch als Zweitsprache ersetzt Schwedisch in jederlei Hinsicht, was den Umfang be-

trifft, die nationalen Prüfungen und die Wertigkeit bei Zugangsmöglichkeiten zu weiterfüh-

renden Bildungsgängen in gymnasieskolan und Hochschule.  

Schulorganisatorisch variieren die Unterrichtssettings je nach Kommune, teilweise sogar 

zwischen den Schulen einer Kommune, denn die Schulleitung hat einen gewissen Gestal-

tungsspielraum. Es gibt ähnlich wie in Deutschland sowohl (teil-)integrative, als auch paral-

lele Modelle des Einstiegs in den Regelunterricht (Massumi/Dewitz 2015: 7). Eine gängige 

Form ist die teilintegrativ geführte Vorbereitungsklasse (Förberedelseklass), die zu einer 

Schule gehört und in denen neuzugewanderte Schüler*innen für maximal zwei Jahre teil-

weise getrennt unterrichtet werden (SFS 2010, kap. 3 § 12 a-i). An anderen Orten wird eher 

integrativ mit einem offenen Angebot der Schwedischförderung in Lernbüros gelernt. Die 

Schüler*innen können hier sehr individuelle Stundenpläne erhalten. 

In Lidingö wurde noch ein weiteres Modell etabliert. Hier wird in der kommunalen Einrich-

tung Passagen eine zentrale, parallele Beschulung außerhalb von Schule in einem schulähn-

lichen Setting angeboten. Nach Schritt 2 des Mappings entscheiden die Diagnostikerinnen, 

je nachdem wie alt ein Kind ist und welchen Schulhintergrund es hat, ob es entweder direkt 

in eine Regelschule geht oder zunächst Passagen besucht. Diese Möglichkeit besteht für Kin-

der ab dem 4. Schuljahr bzw. zwischen 10 und 15 Jahren, die weder Schwedisch noch Eng-

lisch verstehen. Wenn sie Englisch verstehen, gehen sie direkt zur Regelschule, weil laut der 

Mitarbeiterinnen der Kommune alle Lehrkräfte und fast alle Schüler*innen Englisch spre-

chen würden, zumal Englisch ab der 1. Klasse unterrichtet werde und es auch im Alltag der 

Kinder beispielsweise in Filmen und Serien präsent sei. Dadurch sei eine Verständigungs-

möglichkeit untereinander gegeben. Die beiden Diagnostikerinnen arbeiten beide auch je-

weils mit einer halben Stelle in Passagen als Schwedisch-als-Zweitsprache-Lehrerinnen. Das 
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Ziel von Passagen ist es, in einer intensiven kurzen Zeit von in der Regel höchstens acht Wo-

chen, Grundlagen in der schwedischen Sprache zu vermitteln. Außerdem lernen die Kinder 

dort die schwedische Schulkultur in einem geschützten Rahmen kennen. In der Einrichtung 

können maximal 15 Schüler*innen gleichzeitig betreut werden. Dieses Modell bietet aus 

Sicht der beiden Leiterinnen vor allem Vorteile für Kinder, die wenig bis gar keine Schuler-

fahrung haben. Zumeist ist die Zusammenarbeit mit Dolmetscher*innen in diesem Setting 

nötig. Vorbilder für dieses Modell der intensiven parallelen Unterrichtung für einige Wochen 

finden sich in Schweden schon Anfang der 1970er (Reich 1996: 32). 

Für den Schwedisch-als-Zweitsprache-Unterricht an der Regelschule hat die Bildungsbe-

hörde (Skolverket) das Lehrwerk Byyga Svenska (Schwedisch Aufbauen) herausgegeben, das 

in drei Bänden Lernmaterialen für die Schulstufen 1-3, 4-6 und 7-9 bereitstellt. Die Schwe-

dischvermittlung im Fach Schwedisch als Zweitsprache wird durch Ansätze des sprachsen-

siblen Unterrichtens in allen Fächern ergänzt. Dabei werden unter anderem verschiedene 

Textsorten wie zum Beispiel Bericht (etwa eines naturwissenschaftlichen Experiments) oder 

Verfahrensweise (etwa eines Lösungswegs in Mathematik) explizit zum Inhalt des Fachunter-

richts gemacht. Diese Prinzipien werden in der Genredidaktik beschrieben und sollen nicht 

nur den Zweitsprachlernenden zugutekommen, sondern die Sprachentwicklung aller Schü-

ler*innen fördern (Gürsoy 2018: 1 f.). Die Passagen-Mitarbeiter*innen beraten die Schulen 

auch in Fragen zu Fortbildungsmöglichkeiten hierzu. Nach ihrem Eindruck werden die 

Prinzipien in der Breite noch nicht umgesetzt.  

Ein Schwedisch-als-Zweitsprache-Lehrer vom Hersby gymnasium berichtet von der Unter-

scheidung zwischen seinem Fach und Schwedisch (für Erstsprachler*innen) in der Prü-

fungspraxis. Er schildert einen Fall, bei dem er einer Schülerin die nationale Prüfung in 

Schwedisch-als-Zweitsprache abgenommen hat. Der Unterschied besteht in so einem Fall 

einzig in den Prüfungsanforderungen. Das Material und die Fragen sind in allen Bereichen 

(mündlich, schriftlich, Leseverständnis) gleich, aber es wird anders ausgewertet. Bei Schwe-

disch als Zweitsprache geht es weniger um die Korrektheit der Sprache als darum, welche 

Sprachstrategien die Schüler*innen anwenden, um sich auszudrücken und verständlich zu 

machen. Ein ganz konkretes Beispiel für eine Sprachstrategie wäre es, etwas zu beschreiben, 

wenn das genaue Wort unbekannt ist, oder mithilfe von Beispielen zu verdeutlichen, was 

gemeint ist. Das gilt sowohl für die grundskolan als auch die gymnasieskolan. 

4.3 Erstsprachenunterricht (Modersmålundervisning)  

In Schweden gibt es eine bis Ende der 1960er Jahre zurückreichende Tradition staatlich ge-

förderter Bildung der Erstsprache von Schüler*innen. Mit dem Beschluss eines neuen Lehr-

plans 1969 hat der Staat erstmals einen Rahmen für den Unterricht in Erstsprachen an 

schwedischen Schulen, zunächst als freiwillige Leistung der Kommunen, zur Verfügung ge-

stellt (Reich 1996: 30). Eine Reform, die 1977 in Kraft trat, sollte im Kontrast zur damals weit 

verbreiteten Annahme der drohenden Entwicklung einer sogenannten „Halbsprachigkeit“ 

eine „aktive Zweisprachigkeit“ fördern und sicherte das Angebot dann allen Schüler*innen 

mit einer anderen Erstsprache als Schwedisch auch rechtlich zu. Als wichtige politische Ak-

teure für diese Errungenschaft gelten Migrant*innen-Selbstorganisationen, vor allem jene, 

die Interessen von Menschen finnischer Herkunft vertraten (Reich 1996: 139). Neben der 

Entwicklung von sprachlichen Kompetenzen fand auch die Auseinandersetzung mit kultu-

reller Identität in Bezug auf die Sprachgruppe Eingang in die Konzeption des Erstsprachen-
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unterrichts (SOU 2019: 62 ff.). Damals war die offizielle Bezeichnung noch Hemspråkundervis-

ning (übersetzt Heimsprachenunterricht). Aufgrund der ungewollten Implikation, dass diese 

Sprache ausschließlich informell zuhause genutzt wird, ist 1997 der Begriff Modersmålunder-

visning (Muttersprachenunterricht) eingeführt worden. Der Begriff der Muttersprache wird 

im deutschsprachigen sprachwissenschaftlichen Kontext mit Verweis auf definitorische 

Ungenauigkeiten und unerwünschte Konnotationen kritisch betrachtet (siehe dazu etwa Kö-

nig 2016: 271 ff.). Daher wird hier der Begriff Erstsprache bevorzugt.  

Heute besteht der Anspruch auf Erstsprachenunterricht in Schweden, wenn diese Sprache 

alltäglich in der Familie genutzt wird (SFS 2010, kap. 10 § 7). Auch Kinder und Jugendliche 

mit anderer Erstsprache als Schwedisch, die ohne ihre Eltern in Schweden leben und daher 

die Sprache nicht im familiären Alltag nutzen können, dürfen das Angebot wahrnehmen  

(SFS 2011, kap. 5 § 7). Die Verantwortlichen für eine Schule sind ab einer Anzahl von 5 Schü-

ler*innen, die Erstsprachenunterricht für dieselbe Sprache beantragen, dazu verpflichtet 

diesen zu organisieren  (SFS 2011, kap. 5 § 10). Auch die nationalen Minderheiten in Schwe-

den genießen das Recht auf Erstsprachenunterricht in Finnisch, Jiddisch, Meänkieli, Ro-

mani Chib und Sami, allerdings auf der rechtlichen Grundlage des Sprachengesetzes (SFS 

2009).  Dadurch erhalten Angehörige dieser Sprachgruppen einen leichteren Zugang zu die-

sem Bildungsangebot. So muss der Unterricht schon mit der ersten antragstellenden Schü-

ler*in gewährleistet werden und die entsprechende Sprache nicht die alltägliche Umgangs- 

oder Familiensprache sein, damit die Kinder darin unterrichtet werden können.6 Ein Vorbe-

halt, der in jedem Fall der Umsetzung des Erstsprachenunterrichts entgegenstehen kann, 

ist die Verfügbarkeit von entsprechenden Lehrer*innen der Sprachen.  

Im Schuljahr 2018/19 wurden bei den Grundschulen mit steigender Tendenz gut 28% der 

Schüler*innen mit einer anderen Erstsprache als Schwedisch registriert, die also potentiell 

Erstsprachenunterricht besuchen könnten (Skolverket 2019a: 9). Insgesamt haben mehr als 

59% der berechtigten Schüler*innen das Angebot genutzt. Von den etwa 77.000 Schüler*in-

nen, die Arabisch sprechen, haben knapp 55.000 teilgenommen. Die zweitgrößte Sprach-

gruppe bilden mit gut 21.000 Schüler*innen die Somali-Sprechenden, von denen gut 16.000 

Erstsprachenunterricht erhalten haben. Die Teilnehmendenquote bei den Sprachen der na-

tionalen Minderheiten liegt etwas darunter, bei knapp der Hälfte. Die Anteile von Berechtig-

ten und Nutzer*innen unterscheiden sich an privaten und öffentlichen Schulen nicht we-

sentlich (Skolverket 2019a: 10).  

In Lidingö gibt es eine Stunde Erstsprachenunterricht pro Woche. Die Gruppen sind aus 

Schüler*innen verschiedener Schulen zusammengesetzt und in drei Altersgruppen einge-

teilt (1-3, 4-6, 7-9). Die Schüler*innen erhalten auch Noten in diesem Fach. Die Mitarbei-

ter*innen der Passagen-Einrichtung begründen die Wichtigkeit des Erstsprachenunterrichts 

auch mit Fortschritten im Schwedischen. Sie gehen davon aus, dass es einfacher für die 

Schüler*innen ist eine neue Sprache zu lernen, je besser sie in der Erstsprache gebildet sind. 

Mit dieser Annahme vertreten die beiden die Interdependenzhypothese (Cummins 2001: 17 

f.), welche im Feld der Mehrsprachigkeitsforschung breit rezipiert wird. Sie besagt, dass ein 

 

                                                                                                                                                                                
6 Insbesondere im Falle der indigenen Sami-Sprachen ist dieser nahezu bedingungslose Zugang zu dem 

Bildungsangebot auch als Möglichkeit der Wiederbelebung der Sprache ( SOU 2019: 65) und Wiedergut-

machung nach einer langen Zeit der staatlichen Diskriminierung u.a. durch erzwungene Schulbildung 

in Schwedisch für einen Großteil der Sami und den damit einhergehenden Verlust der Sami -Sprachen in 

vielen Familien, zu verstehen (Brömssen/Olgaç 2010: 123 f.). 



Linnemann TraMiS-Arbeitspapier 6 (2020) 15 

 

 

 

 

Fortschritt beim Erlernen von Erst- und Zweitsprachen sich gegenseitig bedingen und Kon-

zepte von einer Sprache auf die andere übertragen werden, sofern die Möglichkeit besteht, 

beide Sprachen aktiv, auch auf einem akademischen Niveau zu entwickeln. 

Der Schwedisch-als-Zweitsprache-Lehrer aus Lidingö hat auch als Erstsprachenlehrer für 

Niederländisch gearbeitet und berichtet vom Fall einer Schülerin, deren Eltern aus dem Bal-

kan zunächst in die Niederlande migrierten, wo das Mädchen auch erstmals in die Schule 

ging, bevor die Familie weiter nach Schweden zog. Da sie mit ihrer Mutter zuhause Nieder-

ländisch gesprochen hat und es für sie die Sprache war, in der sie die größte bildungssprach-

liche Kompetenz ausgebildet hat, war es für sie folgerichtig den Erstsprachenunterricht in 

Niederländisch zu belegen. Aus seiner Sicht ist es in diesem Fall jedoch nicht optimal, dass 

das Mädchen sich für eine Sprache entscheiden muss. Auch eine für das schwedische Bil-

dungsministerium durchgeführte Untersuchung zum Thema Erstsprachenunterricht und 

bilinguale Lernbegleitung (SOU 2019)7 kommt im Mai 2019 zu dem Schluss, dass Schüler*in-

nen den Erstsprachenunterricht in mehr als einer Sprache belegen können sollten  (SOU 

2019: 25). Die aktuell geltende Regelung sieht außerdem vor, dass der Erstsprachenunter-

richt für eine maximale Dauer von sieben Schuljahren erteilt und nur in Ausnahmefällen 

verlängert wird (SFS 2011, kap. 5 § 11). In der staatlich beauftragten Expertise wird empfoh-

len, dass diese Beschränkung aufzuheben sei. Ebenso sollte auf die Mindestanzahl von fünf 

Schüler*innen verzichtet werden und im Falle fehlender Lehrkräfte die Möglichkeiten des 

Fernunterrichts ausgebaut werden (SOU 2019: 23 f.). Die Expertise weist ebenfalls als prob-

lematisch aus, dass Erstsprachenunterricht nicht in den regulären Stundenplan integriert 

ist, sondern oft außerhalb der Schulzeiten stattfindet, was die Teilnahmebereitschaft der Ju-

gendlichen einschränkt (SOU 2019: 22 f.). 

4.4 Bilinguale Lernbegleitung (Studiehandledning) 

Seit 1966 gibt es das Recht auf eine bilinguale Lernbegleitung als kurzfristige Unterstützung 

für diejenigen Schüler*innen, die drohen Lernziele in einem oder mehreren Fächern zu ver-

fehlen, weil sie Schwedisch als Unterrichts- und Fachsprache noch nicht gut genug beherr-

schen (Reath Warren 2016: 117).  

Im Bereich der Grundschulen haben im Schuljahr 2017/18 insgesamt 3,1% aller Schüler*in-

nen eine bilinguale Lernbegleitung zur Seite gestellt bekommen. In der Tendenz wurde die 

Maßnahme eher jüngeren Schüler*innen gewährt. Von den Schüler*innen, die eine bilingu-

ale Lernbegleitung erhielten, waren etwa 40% in der Unterstufe (Jahrgang 1–3), jeweils un-

gefähr 30% besuchten hingegen die Mittel- (4–6) und Oberstufe (7–9) (SOU 2019: 228).  

Die Personallage bei dieser Unterstützungsmaßnahme gestaltet sich ähnlich schwierig wie 

beim Erstsprachenunterricht. So wird berichtet, dass dasselbe qualifizierte Personal häufig 

sowohl als Erstsprachenlehrer*innen, als auch für die bilinguale Lernbegleitung eingesetzt 

 

                                                                                                                                                                                
7 „Alle wichtigen Entscheidungen werden durch umfängliche Untersuchungen öffentlicher Kommissio-

nen (Statens Offentliga Utredningar, abgekürzt SOU) vorbereitet. Auf deren Berichten und den dazu ein-

geholten Stellungnahmen der betroffenen gesellschaftlichen Gruppierungen beruhen dann die ausführ-

lichen ‚Propositionen‘ der Ministerien, die dem Parlament, dem schwedischen ‚Riksdag‘, zur Beratung 

in den zuständigen Ausschüssen und zur Beschlußfassung vorgelegt werden und die das Zentrum des 

politischen Entscheidungsprozesses bilden“ Reich (1996: 17).  
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wurde (Reath Warren 2016: 117). Seitdem ein größerer Bedarf durch die gestiegene Neuzu-

wanderung und ein genereller Lehrkräftemangel die Versorgung erschweren, wurde dazu 

übergegangen, auch Absolvent*innen von gymnasieskolan ohne Hochschulabschluss mit spe-

zifischen Sprachkenntnissen als bilinguale Lernbegleiter*innen zu beschäftigen.  

In einem Einführungsprogramm am Hersby gymnasium mit dem Schwerpunkt Sprache bzw. 

Schwedisch, in dem ich während meines Forschungsbesuchs auf Lidingö hospitierte, war 

beispielsweise ein Medizinstudent tätig, der neben Schwedisch auch Kurdisch beherrscht. 

Offiziell wurde er aus Mitteln der Schule zur Unterstützung eines Jugendlichen eingesetzt, 

um ihm zu helfen, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Die Sprachkenntnisse des Stu-

denten halfen seinem Klienten jedoch auch beim sprachlichen Verständnis des Unterrichts. 

Ich konnte beobachten, wie auch andere Schüler*innen des Kurses ihn zu Rate zogen, wenn 

sie sprachliche Schwierigkeiten hatten. Das Kurdische war dabei nicht unbedingt eine Erst-

sprache der Jugendlichen, aber sie konnten es in der entsprechenden Situation mit dem Me-

dizinstudenten zusätzlich zum Schwedischen und Englischen nutzen, um ein tieferes Ver-

ständnis des Unterrichts zu erlangen.  

Die genaue Anzahl der zu gewährenden Stunden zur Unterstützung bleibt auf staatlicher 

Ebene unreguliert und variiert daher zwischen den Kommunen, die auch die Mittel für die 

Lernbegleitung bereitstellen müssen. In der wissenschaftlichen Expertise für das Bildungs-

ministerium wird die unbestimmte Stundenzahl als vorteilhaft gegenüber einer festen Stun-

denzahl pro Schüler*in eingestuft, weil dadurch auf die individuellen Bedürfnisse der Schü-

ler*innen eingegangen werden könne und nicht einige mehr als nötig und andere zu wenig 

Stunden erhielten (SOU 2019: 248). 

In der Kommune Lidingö wird die Unterstützung zum Beispiel für Schüler*innen zwischen 

7 und 11 Jahren für eine Stunde und im Alter von 12-15 Jahren für zwei Stunden pro Woche 

zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung über den allgemeinen Bildungsetat der Kommune 

wird dabei der jüngeren Gruppe für ein Jahr, den Älteren für zwei Jahre gewährt. Wenn da-

nach weiterhin Bedarf gesehen wird, muss die Schule dafür eigene Mittel aufbringen. In ih-

rer Beratungstätigkeit zur Förderung von Neuzugewanderten empfehlen die Passagen-Mit-

arbeiter*innen den Schulleitungen normalerweise, die bilinguale Lernbegleitung von Be-

ginn an zu beantragen.  

Bilinguale Lernbegleitung können sehr unterschiedlich eingesetzt werden. Grundsätzlich 

sieht die Bildungsbehörde (Skolverket) vor, dass die Unterstützung vor, während oder nach 

dem Fachunterricht stattfinden kann. Vorbereitend könnten in Absprache mit der Fachlehr-

kraft beispielsweise neue Begriffe und Konzepte der nächsten Stunde in der Erstsprache be-

sprochen werden. Während des Unterrichts ist oft eine direkte Übersetzung gefragt und 

nachbereitend könnten Fragen, die während des Unterrichts aufgekommen sind, gestellt 

werden. Nach einer Evaluation hat die Maßnahme eindeutig positive Auswirkungen auf die 

Lernergebnisse der Schüler*innen, wobei nicht genau erklärt werden kann, wodurch das zu-

stande kommt (SOU 2019: 22). Deswegen empfiehlt die Expertise, die Teilnahmemöglichkei-

ten an dem Angebot zu erweitern. Neuangekommene Schüler*innen sollten die Unterstüt-

zung automatisch erhalten und nicht erst beantragen müssen. Dieser Vorschlag erscheint 

konsequent vor dem Hintergrund, dass es im Bereich der gymnasieskolan schon ähnlich ge-

regelt ist. Dort ist die Hilfe die Regel und kann nur abbestellt werden, wenn sie „offensicht-

lich überflüssig“ ist (SOU 2019: 26 f.).  
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4.5 Neuzugewanderte Lehrkräfte als schnelle Hilfe (Fast-

Track) 

In Schweden wird ein grundsätzlicher Mangel an Lehrkräften festgestellt (Bunar 2017: 9). 

Diese Situation wird sich laut einer Prognose der Statistikbehörde in den nächsten Jahren 

bis 2035 noch deutlich verschärfen, denn viele ältere Lehrkräfte gehen in den Ruhestand 

und zu wenig junge kommen nach. Dann sollen knapp 80 000 Lehrkräfte fehlen  (SCB 2017). 

Um möglichst schnell Abhilfe zu leisten, wurde das Arbeitskräftepotential von neuzugewan-

derten Lehrer*innen erkannt, deren Lehrbefähigung in Schweden nicht ohne Weiteres an-

erkannt wird. Schon seit 2007 gibt es eine Weiterbildung für ausländische Lehrkräfte (Ut-

ländska lärares vidareutbildning, ULV), die an der Universität von Stockholm koordiniert 

wird. In dem zweijährigen Programm werden Lehrkräfte, deren abgeschlossene Lehramts-

ausbildung aus anderen Ländern weitgehend anerkannt wird, in Kursen mit dem schwedi-

schen Schulsystem vertraut gemacht und sie sammeln praktische Erfahrungen in Schulen. 

Außerdem müssen sie fortgeschrittene Schwedischkenntnisse erwerben. Danach sind sie 

reguläre schwedische Lehrkräfte. 

Das sogenannte Fast-Track-Programm wurde 2016 als barriereärmere Variante vor allem 

zu Orientierungszwecken entwickelt. An sechs Universitäten Schwedens wird dieser sechs-

wöchige Kurs angeboten (Bunar 2017: 9). Ein wichtiger Bestandteil ist ein begleitetes Prak-

tikum in Schulen und Vorschulen. Der Unterricht findet in Arabisch und Schwedisch statt, 

weil ein Großteil der Interessierten aus Syrien und dem Irak kommen. Nach dem Programm 

können die Teilnehmer*innen entweder die ULV-Weiterbildung absolvieren oder in einem 

schwedischen Lehramtsstudium umfangreichere Studieninhalte nachholen, um dann als 

Lehrer*in im schwedischen System zu arbeiten. Einige Schulen bieten Absolvent*innen je-

doch auch direkt eine Stelle als bilinguale Lernbegleitung an. Dieses scheint der pragma-

tisch betrachtet einzig mögliche, schnelle Weg zu einem Job zu sein, bietet aber lediglich 

kurzfristige Perspektiven und birgt das Risiko, dass die Qualifizierung zur Regellehrkraft 

nicht weiter erfolgt (SOU 2019: 161). 

Abgesehen von dem Beitrag zur Behebung des Lehrkräftemangels, trägt diese Maßnahme 

möglicherweise auch dazu bei, die Gesamtbevölkerung Schwedens in den Schulen im Hin-

blick auf das Merkmal Migration besser zu repräsentieren. Ein Blick auf die Statistik von 

2017 zeigt, dass etwa 18,5% der schwedischen Bevölkerung einen „ausländischen Hinter-

grund“ hat – also beide Elternteile im Ausland geboren wurden (siehe Abschnitt 3.2) – bei 

den Lehrkräften sind es aber nur gut 13% (SCB 2019). In Deutschland liegt der Anteil von 

Lehrer*innen mit Migrationshintergrund – also mit mindestens einem im Ausland gebore-

nen Elternteil – im Jahr 2018 bei gut 10%8, wobei in der Gesamtbevölkerung im gleichen 

Jahr der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund bei gut 25% liegt (Statistisches 

Bundesamt 2019: 36). Auch wenn die erfassten Merkmale in Schweden und Deutschland un-

terschiedlich definiert sind, zeigt sich doch eine wesentlich drastischere Diskrepanz bei der 

Repräsentation von migrantischer Bevölkerung in den Schulkollegien in Deutschland. Da 

 

                                                                                                                                                                                
8 Aus einer unveröffentlichten Sonderauswertung des Mikrozensus 2018 für den Mediendienst Integra-

tion. Die Quelle liegt dem Autor vor.  
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scheint es ein positives Signal zu sein, dass in Deutschland ähnliche Qualifizierungspro-

gramme für geflüchtete Lehrkräfte wie in Schweden erprobt werden, beispielsweise im 

dreisemestrigen Refugee Teachers Program an der Universität Potsdam, das als langfristige 

Perspektive den dauerhaften Seiteneinstieg in den brandenburgischen Schuldienst bietet 

(Wojciechowicz/Vock 2019: 222 ff.). 

5 Zurück in Deutschland: Impulse für die 

Diskussion 

Die Auseinandersetzung mit den schwedischen Umgangsweisen von Schule auf dem Gebiet 

der Neuzuwanderungen bringt einige interessante Punkte hervor, die im deutschen Kontext 

neue Impulse setzen können.  

Allen voran ist die Klarheit im Verfahren zur Aufnahme von neuzugewanderten Schüler*in-

nen zu nennen, ein Bereich, in den die schwedische Bildungspolitik in den letzten Jahren 

einige Mühen investiert hat. Dadurch hat sich der Prozess mit seinem klaren zeitlichen Ab-

lauf und dem standardisierten Mapping, samt eigens entwickelter hochwertiger Materialien 

bei genügend großen Gestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene bewährt. Bezüglich 

der Organisation des Unterrichtszugangs für neuzugewanderte Schüler*innen stellt Schwe-

den damit europaweit ein bildungspolitisches Vorbild dar. Aufgrund der Berichte und Ideen 

der deutschen Partnerschulen im TraMiS-Projekt, in denen fehlendes Wissen über die neu-

ankommenden Schüler*innen als die Regel dargestellt und eine Diagnostik in diesem Be-

reich als Leerstelle markiert wird, könnte sich eine Übertragung des Verfahrens auf den 

deutschen Kontext zumindest in Teilen lohnen. Bei der föderalen Struktur des deutschen 

Bildungswesens erscheint vor allem der Transfer der unabhängig vom Lehrplan gehaltenen 

Schritte 1 und 2 des Mapping-Verfahrens praktikabel.  

Ein weiteres echtes Plus ist das regulatorisch relativ konsequent angelegte Konzept, Kom-

petenzanwendung und -erwerb in den Fächern klar von dem Vorhandensein fortgeschritte-

ner Schwedischkenntnisse zu entkoppeln. Das zeigt sich sowohl im Mapping beim Einsatz 

mehrsprachigen Materials und von Dolmetscher*innen, als auch im Angebot der bilingualen 

Lernbegleitung. Ein weiterer Punkt ist die Ausrichtung des schulischen Handelns auf Be-

dürfnisse und Rechte jedes neuankommenden Kindes. Dieser Anspruch wird auch an Schu-

len in Deutschland erhoben. Um ihm gerecht zu werden, wären neben umfangreichen diag-

nostischen Werkzeugen, mit denen Bedarfe festgestellt werden, genauso umfangreiche Un-

terstützungsmaßnahmen vor allem im Regelunterricht in Deutschland notwendig. Die Frage 

nach dem Übergang von der Deutschlernklasse in die Regelklasse beschäftigt viele Schulen, 

das zeigen auch die Berichte von den TraMiS-Schulen. Daher erscheint die Stoßrichtung ein 

Unterstützungssystem im Förderbedarf mit klar geregelten Ansprüchen aufzubauen eine 

lohnenswerte Entwicklungsaufgabe.  

Darüber hinaus zeigt das schwedische Beispiel, dass ein Angebot an Erstsprachenunterricht 

mit relativ breiter Teilnahme in einer Vielzahl unterschiedlicher Sprachen praktisch mög-

lich ist. Dieses Bildungsangebot ist in Deutschland sicherlich aufgrund seiner jüngeren Ge-

schichte im Umgang mit migrationsbedingter Mehrsprachigkeit vorbelastet. Es kann rück-

blickend als Ausdruck einer ausgrenzenden Politik gegenüber Gastarbeiter*innenfamilien 

interpretiert werden, die eine Rückkehr in das Herkunftsland der Eltern als bildungspoliti-

sche Priorität behandelte und Förderung in der Familiensprache nicht unter sprachwissen-

schaftlichen und pädagogischen Prinzipien bewertete. In Schweden ist der Erstsprachenun-

terricht hingegen in erster Linie mit selbstermächtigenden politischen Errungenschaften 
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migrantischer Communities verbunden. Dieses Motiv ist sicherlich auch in Deutschland ein 

Teil der Geschichte, der bislang jedoch zu wenig Beachtung findet. Da die pädagogischen 

Vorzüge eines freiwilligen, regulären Erstsprachenunterrichts – wie oben geschildert – auf 

der Hand liegen, wäre die explizite Bezugnahme auf diese pädagogischen, sprachwissen-

schaftlichen und selbstermächtigenden positiven Effekte von Vorteil, um für dieses Angebot 

eine breite Akzeptanz zu erwirken und seine stärkere Implementierung zu befördern. 
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